


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 5 –Holzheim-

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 31.08.1969 Es gilt die BauNVO 1962

Die einzelnen Baugruppen sind in Form und Farbe aufeinander abzustimmen.

Die Dächer aller Wohnhäuser sind als Satteldächer auszuführen, bei den 2-geschossigen Häusern 
45° und bei den 1-geschossigen Häusern 50°.

Die Garagen müssen Flachdachabdeckung erhalten.

Die Vorgärten sind einheitlich zu gestalten und dürfen außer Randsteinen keine Einfriedigung 
erhalten.

Die Haussockel sollen 50 cm nicht überschreiten.

Die Drempelhöhe beträgt max. 50 cm.

Außerhalb der durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen ist 
die Errichtung von Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen gem. §§ 12 und 14 (1) BauNVO ausge-
schlossen.


